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Stadt Dübendorf Anderung der Bauordnung

Erläuterungen

Wangenstrasse:
Das Zentrum in Dübendorf soll entlang der
Wangenstrasse zur Anbindung des
I n n ov ati o n s p a rke s e nu e ite ft u n d ge stä rkt we rd e n

Überlandstrasse:
lm Zusammenhang mit der Leitbildentwicklung
F I u gfeldq u artier w u rde e rke n n bar, d a ss ä h n I iche
Massvorschriften wie bei der Wangenstrasse auch
an der Überlandstrasse srnnvol/ und zweckmässig
sind.

Dazu wird die neue Zentrumszone Z3b geschaffen.
Um die bestehende Systematik der Bauordnung
Dübendorf zu bewahren, wird die 23 in die Z3a
umbenannt.

BO 2017

Art. 1

Zonen

Das Gemeindegebiet der Stadt Dübendorf wird, soweit

es nicht kantonalen oder regionalen Nutzungszonen

oder Wald zugewiesen ist, in folgende Zonen eingeteilt:

Bauzonen
a) Kernzonen

- Kernzone Bahnhofstrasse

- Kernzone Wallisellenstrasse

- Kernzone Oberdorf, Wil, Gfenn, Hermikon,

Dübelstein, Geeren, Gockhausen und Stettbach

b) Zentrumszonen

- Zentrumszone l Bahnhofgebiet 21

- Zentrumszone 2 Obere Bahnhofstr./Adlerstr. . 22

- Zentrumszone 3a Überlandstrasse - Süd Z3a

- Zentrumszone 3b Wangen- und Überlandstrasse Z3b

- Zentrumszone 4 Hochbord Z4

c) Wohnzonen

- Wohnzone zweigeschossig

- Wohnzone zweigeschossig

- Wohnzone zweigeschossig

- Wohnzone dreigeschossig

- Wohnzone viergeschossig

d) lndustrie- und Gewerbezonen

- lndustrie- und Gewerbezone 1

- lndustrie- und Gewerbezone2

- lndustrie- und Gewerbezone 3

V{2a
w2b
Vrl2c

W3
W4

K3

K1

K2

tG1

tG2
tG3

BO 2013

Art. 1

Zonen

Das Gemeindegebiet der Stadt Dübendorf wird, soweit
es nicht kantonalen oder regionalen Nutzungszonen

oder Wald zugewiesen ist, in folgende Zonen eingeteilt:

Bauzonen
a) Kernzonen

- Kernzone Bahnhofstrasse

- Kernzone Wallisellenstrasse

- Kernzone Oberdorf, Wil, Gfenn, Hermikon,

Dübelstein, Geeren, Gockhausen und Stettbach

b) Zentrumszonen

- Zentrumszone 1 Bahnhofgebiet

- Zentrumszone 2 Obere Bahnhofstr./Adlerstr

- Zentrumszone 3 Überlandstrasse - Süd

- Zentrumszone 4 Hochbord

c) Wohnzonen

- Wohnzone zweigeschosbig

- Wohnzone zweigeschossig

- Wohnzone zweigeschossig

- Wohnzone dreigeschossig

- Wohnzone viergeschossig

d) lndustrie- und Gewerbezonen

- lndustrie- und Gewerbezone 1

- lndustrie- und Gewerbezone 2

- lndustrie- und Gewerbezone 3

K3

21

22
23
24

K1

K2

tG1

tG2
tG3

\N2a

w2b
W2c
W3
W4
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Stadt Dübendorf Anderung der Bauordnung

Erläuterungen

Das Quartierleitbild "Flugfeld" wird im
E rg änz u ngspl a n F I u gfeldqu aftie r u mge setzt. D e r
Ergänzungsplan enthält wichtige Grundsätze zu den
Rau mka nte n u nd G rü nräu men.

BO 2017

e) Zone für öffentliche Bauten

Freihaltezone

Reservezone

Landwirtschaftszone

f) Erholungszonen

- Erholungszone Schwimmbad

- Erholungszone Sportplätze

- Erholungszone Familiengärten

Oe

EA
EB

EC

F

R

Lw

Art.3
Ergänzungspläne

1 Für die Abgrenzung der Zonen ist der Zonenplan
1:5000 massgebend.

2 Als Ergänzungspläne werden festgelegt:

- 6 Kernzonenpläne 1:500

- 3 Waldabstandslinien- und Kernzonenpläne 1:500

- 5 Waldabstandslinienpläne 1:1000

- 7 Gewässerabstandslinienpläne 1 :1000

- 1 Wald- und Gewässerabstandslinienplan 1:1000

- 5 Aussichtsschutzpläne 1 :1000; 'l:2500

- 1 Flugfeldquartier 1:2000

3 Ergänzungspläne gehen, soweit sie Anordnungen
und Abgrenzungen treffen, dem Zonenplan 1:5000
vor.

Behördenverbildliche Pläne u nd Texte

4 Als behördenverbindliche Pläne und Texte werden
festgelegt:

- Teilrichtplan Bahnhofgebiet

BO 2013

e) Zone für öffentliche Bauten

f) Erholungszonen

- Erholungszone Schwimmbad

- Erholungszone Sportplätze

- Erholungszone Familiengärten

Freihaltezone

Reservezone

Landwirtschaf,tszone

Oe

EA

EB

EC

Lw

F

R

Art.3
Ergänzungsptäne

1 Für die Abgrenzung der Zonen ist der Zonenplan
1:5000 massgebend

2 Als Ergänzungspläne werden festgelegt:

- 6 Kernzonenpläne 1:500

- 3 Waldabstandslinien- und Kernzonenpläne 1:500

- 5 Waldabstandslinienpläne 1:1000

- 7 Gewässerabstandslinienpläne 1 :1 000

- 1 Wald- und'Gewässerabstandslinienplan 1:1000

- 5 Aussichtsschutzpläne 1:1000; 1:2500

3 Ergänzungspläne gehen, soweit sie Anordnungen
und Abgrenzungen treffen, dem Zonenplan 1:5000
vor.

Behördenverbildliche Pläne und Texte

4 Als behördenverbindliche Pläne und Texte werden
festgelegt:

- Teilrichtplan Bahnhofgebiet
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Anderung der Bauordnung
Stadt Dübendorf

Erläuterungen

2 Bauzonen

2.2 Zentrumszonen

neue Zone Z3b, vgl" Erläuterungen zu Art. 1

min. Wohnanteil:

- Anlehnung an 21, nördlich der Bahnlinie

max. Wohnanteil:

- Vorgabe Entwurf RRP ie 25 % Arbeiten bzw,

Wohnen

- Äusschluss Wohnen im EG

- 140 % / 5 = ca. 30 oÄ pro Geschoss

Grenzabstand, kleiner min. :

- auf 6.0m belassen

- Reduktion auf 3.5m: Auswirkungen auf
rückwärtige Liegenschaften (Übergang zu W4

Flugfeldqu aftier) heikel

lm Zonenplan und im Art. 2 ist der Verweis auf die
E m pf i n d I i c h ke its st ufe n v o rh a n d e n. D ie N utzwe i se i st
im Art. 16a und 17 geregelt. Somit können die
Be sch re ib u n ge n weg ge I a sse n we rde n

BO 2017

Art. 16

Grundmasse
Es gelten folgende Grundmasse:

z1

60%
22

110 o/o

Z3a

I 40 o/o

z3b 24

140 o/o -Ausnützungszifferrmax.

Baumassenziffer

Freiflächenziffer

min. Wohnanteil

7 m3lm2

60 %t) 3o o/o

20%
ook

20 o/o

3oo/oa) oo/o

max. Wohnanteil

Vollgeschosse max.

Dachgeschosse bei erreich-

ter Vollgeschosszahl max.

Gebäudehöhe max.

30 o/o2)

J

'l 1

frei

1

17m

70%
frei frei

1

17m

1

20m

12m3)

unbeschrGebäudelänge max. 45m 8Om unbeschr. 80ms)

Grenzabstand:

- kleiner min. 5,0m 3,5m 6,0m 6,0m

- grosser min. 12,0m 6,0m

- kleiner max. 10,0m 3,5m

- grosser max. 18,0m 13.0m

1) südlich der Bahnlinie

2) nördlich der Bahnlinie

3) auf einem Streifen von 40.0m Breite entlang der Glatt

4) Zwischen Überlandstrasse und Bahn gilt kein Mindestwohnanteil.

5) Bei der Berechnung der maximalen Gebäudelänge werden Fassadenlängen

Gebäuden, deren Gebäudeabstand 7m unterschreitet, zusammengezählt.

6,0m

von

Zl Zentrumszone Bahnhofgebieti
@
22 Zentrumszone Obere Bahnhofstrasse/Adlerstrasss
?ene frir Dienstlei€t

23a Zentrumszone Überlandstrasse-Sü4
?ene ftr Dienstl€is

Z3b Zentrumszone Wangen- und Überlandstrasse-

24 Zentrumszone Hochbord
%ne ftr Dienstleist

BO 2013

Art. 16

Grundmasse
Es gelten folgende Grundmasse:

Z1

60%
22

110 o/o 140 0Ä

24

Ausnützungsziffer, max.

Baumassenziffer

Freiflächenziffer

min. Wohnanteil

7 m3lm2

60 %t)

30 o/o2)

30%
2Q o/o

0% 0%

Vollgeschosse max.

Dachgeschosse bei erreich-

ter Vollgeschosszahl max.

Gebäudehöhe max.

frei frei

't'111
17m 20m

12m3J

45m 80m unbeschr. unbeschrGebäudelänge max.

Grenzabstand:

- kleiner min.

- grosser min.

- kleiner max.

- grosser max.

5,0m

12,om

10,0m

18,0m

3,5m

6,0m

3,5m

13,0m

6,0m 6,0m

'1) südlich der Bahnlinie

2) nördlich der Bahnlinie

3) auf einem Streifen von 40.0m Breite entlang der Glatt

Zl Zentrumszone Bahnhofgebiet:
Zone firr Dienstleistungen, Gewerbe und Wohnen

22 Zenlumszone Obere Bahnhofstrasse/Adlerstrasse:
Zone für Diensileistungen, Gewerbe und Wohnen

z3 Zentrumszone Überlandstrasse.süd:
Zone für Dienstleistungen und Gewerbe, Wohnen zugelassen

24 Zentrumszone Hochbord:
Zone für Dienstleistungen und Gewerbe, Wohnen zugelassen

J
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Stadt Dübendorf
Anderung der Bauordnung

Erläuterungen

Venueis auf Art. 23 ist venairrend, da beiZ3a und
Z3b betreffend DG / BMZ nicht zutreffend.

Durch die erhöhte AZ in der Z3b, sind erhöhte
Anforderu nge n betreffend Städte bau u nd
Woh n hygiene z u erfülle n.

vgl. Erläuterungen zu Art. 16a

BO 2017

Hinweisspalte zu Art. 16

Die Grundmasse tragen der Zielsetzung der
Zentrumszonen Rechnung, indem der Ausdehnung der
Gebäude sehr weite Grenzen gesetzt werden. In den
Zentrumszonen 1 und 2 wird neben dem minimalen
Grenzabstand auch ein maximal erforderticher
festgesetzt, um die Wirkung des Mehrlängenzuschlags
zu begrenzen (PBG SS 49, 250 tt).

Eei der Zentramsz ie

W
Art. 16a

Wohnnutzung in der Zone Z3a, Z3b und 24
Wird in der Zone Z3a, Z3b und 24 Wohnnutzung
vorgesehen, so ist der Nachweis zu erbringen, dass
diese städtebaulich und wohnhygienisch befriedigend
integriert werden kann.

Hinweisspalte zu Art. 16a

Wird in der Zone Z3a und 24 Wohnnutzung
vorgesehen, so rsf der Na chweis zu erbringen, dass
d ie se städte b au t i ch u n d wo h n hyg ie n i sc h i nteg rie rt
werden kann.

Übersteigt die AZ 140 96 respektive eine diesem Mass
entsprechende Baumassenziffer, so wird die lntegration
der Wohnnutzuntg vor erhöhte Anforderungen gestellt.
Deshalb wird der Nachweis verlangf, dass sich die
Wo h n n utz u n g städte b au I ich u n d wo h n hyg ie n isc h
befried ige n d i nteg rie re n I ä sst.

Die umweltrechtlichen Anforderungen, insbesondere die
Lärmschutzverordnung, sind in jedem Fatt einzuhalten.

BO 2013

Hinweisspalte zu Art. 16

Die Grundmasse tragen der Zielsetzung der
Zentrumszonen Rechnung, indem der Ausdehnung der
Gebäude sehr weite Grenzen gesetzt werden. ln den
Zentrumszonen 1 und 2 wird neben dem minimalen
Grenzabstand auch ein maximal efforderlicher
festgesetzt, um die Wirkung des Mehrlängenzuschlags
zu begrenzen (PBG SS 49, 250 tD.

Bei der Zentrumszone 23 und 24 wird die
Geschosszahl analog geregelt wie bei den
Industriezonen (vgl. Att. 23).

Art. 16a

Wohnnutzung in der Zone 23 und 24
Wird in der Zone 23 und 24\Nohnnulzung vorgesehen,
so ist der Nachweis zu erbringen, dass diese
städtebaulich und wohnhygienisch befriedigend
integriert werden kann.

Hinweisspalte zu Art. 16a

Wird in der Zone 23 und 24 Wohnnutzung vorgesehen,
so r.sf der Nachweis zu erbringen, dass dlese
städte b a u I ic h u n d wo h n h yg i e n isc h i nteg rie rt we rde n
kann.

Übersteigt die AZ 140 95 respektive eine diesem Mass
entsprechende Baumassenziffer, so wird die lntegration
der Wohnnutzung vor erhöhte Anforderungen gestellt.
Deshalb wird der Nachweis verlangl dass sich die
Wohnnutzung städtebaulich und wohnhygienisch
befried ige nd i nteg rie re n I ässt.

Die umweltrechtlichen Anforderungen, insbesondere die
Lärmschutzverordnung, sind in jedem Fall einzuhalten.

4!A/\A^|t/.PLANAR.CH



Anderung der Bauordnung
Stadt Dübendorf

Erläuterungen

Allgemeine lnfos:

- Der Art. 16b ist für die Revision Hochbord
reservierl.

- Die Formulierungen wurden analog oder ähntich

wie Hochbord gewählt.

Entlang der Wangensfrasse und der
Überlandstrasse im Bereich westlich der
Einmündung Wangenstrasse bes/eht teilweise eine
kleinteilige Panellarstruktur. Damit die
Zentrumsachse mit prägenden Raum kanten
realisierl werden kann, wird der Grenzbau sowie die
An ba u pfl ic ht a n d ie V e rke h rsb a u I i n ie defi n i e rt.

BO 2017

Art.16c
Ergänzende Vorsch riften Z3b

1 ln der Zentrumszone Z3b sind Wohnungen in
Erdgeschossen nicht zulässig, welche sich zur
Dietlikon-, Wangen- und Überlandstrasse ausrichten.
ln diesen Bereichen sind publikumsorientierte /
d ienstleistu n gsorientierte N utzu n gen zu realisieren.

2 Das Erdgeschoss hat eine Bruttogeschosshöhe (OK

fertig Boden bis OK fertig Boden) von mindestens
4.0 m aufzuweisen. Die Höhenlage des
Erdgeschosses ist so anzusetzen, dass die Zugänge
von der Strasse stufenlos erreicht werden können.

3 Für die erste Gebäudetiefe entlang der
Wangenstrasse und im gestaltungsplanpflichtigen
Gebiet Bahnhof Nord entlang der Uberlandstrasse
sind

- der Grenzbau für alle Geschosse mit schriftlicher
Zustimmung des Nachbarn gestattet;

- der Grenzbau für Untergeschosse und Erdgeschosse

bis auf eine Bautiefe von 15.0 m ab Baulinie auch

ohne Zustimmung des Nachbarn zulässig, sofern die

schutzwürdigen öffentlichen und nachbarlichen

lnteressen gewahrt bleiben (2.B. bestehende

Durchfahrten) und das Erdgeschoss dauerhaft

gewerblich genutzt wird;

- das Bauen auf die Verkehrsbaulinie für alle

Vollgeschosse auf einer Anstosslänge von

mindestens 80% Pflicht. Es besteht ein

Anordnungsspielraum von maximal 1.0 m. lm

Rahmen eines Gestaltungsplanverfahrens kann von

der Anbaupflicht abgewichen werden, wenn dadurch

städtebaulich bessere Lösungen erzielt werden.

BO 2013

5
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Stadt Dübendorf
Anderung der Bauordnung

Erläuterungen

2.7 Sonderbauvorschriften gemäss S 79 ff pBG

Mit der Sonderbauvorschrift "Aufwertung und
Verdichtung der Zone W4 Flugfeldquartier" wird ein
A n re iz sy ste m z u r b a u I i c h e n We ite re ntw i c kl u n g
geschaffen. Das Flugfeldquartier liegt an einer
zentralen Lage. Durch die geplante
GlattalbahnPLUS und den lnnovationspark wird das
Q u a rLi e r z u s ätz I i c h e i n e We rtste i g e ru n g e rta h re n.

Das Dachgeschoss darf durch ein Vollgeschoss
ersetzt werden, wenn gewisse "Gegenleistungen"
erfüllt werden. Diese sind:

- besonders gute Einordnung und Gestaltung der
Bauten (gemäss S 71 PBG, Arealüberbauung)

- besonders gute Freiraumqualität

- grösse re r zu sam me n hängender G rü n rau m,
welcher für alle Generationen seine Vonüge hat

- zusätzliche Flächen sind für Wohnzwecke zu
nutzen

- Einhaltung und Nachweis der Anforderungen des
jeweils gültigen MINERG lE@-Standards (die
E rl a n g u n g d e s M i n e rg i e-Ze rt ifi kats w i rd n i c ht
zwingend verlangt, jedoch die wichtigen
Anforderungen für Niedrigenergiebauten, wie sie
vom Minergie-Standard vorgegeben werden)

Die Gebäudehöhe r,sf gemäss PBG S 279 geregett.

BO 2017

Art.26b
Aufweftung und Verdichtung der Zone W4
Flugfeldquaftier
1 Mit diesen Sonderbauvorschriften sollen unter dem

Aspekt der Siedlungserneuerung und der
Aufwertung sowie der Gestaltung grösserer und
attraktiver Freirä u me die Vorau ssetzungen fü r
Nachverdichtungen mit hoher Siedlungsqualität
geschaffen werden.

2 Der Strassenraum des Rechweges, der Oskar-Bider-
Strasse und der Überlandstrasse im Anschluss an
das Flugfeldquartier ist gemäss Ergänzungsplan
Flugfeldquartier mit der Bebauung als optisch
wirksame Kante zu fassen.

3 Die Grünraume sind für alle Generationen attraktiv
zu gestalten und haben mindestens 15 Yo der
Gesamtnutzflächen gemäss Art. 37 Abs. 1 zu
umfassen. Die Grünraume haben besonders gute
Qualitäten au2uweisen und sollen in den Bereichen
der vorgegebenen Schraffuren im Ergänzungsplan
Flugfeldq uartier zusam men gefasst werden.

4 Das zonenkonforme Dachgeschoss darf durch ein
Vollgeschoss mit Flachdach ersetzt werden, wenn
dabei eine besonders gute Einordnung, Gestaltung
und Freiraumqualität nachgewiesen wird.

5 Der grosse Grenzabstand und der Mehrlängen-
zuschlag finden keine Anwendung.

6 Die Ausnützungsziffer erhöht sich auf max. 100 %
und die Vollgeschosszahl auf 5 VG (kein
zusätzliches DG).

7 Die zusätzlich zur Grundordnung ermöglichten
Geschossflächen sind vollständig für Wohnzwecke
zu nutzen.

8 Bei Neubauten sind Abs. 5 - 7 nur anwendbar, wenn
die Anforderungen des jeweils güttigen MINERGIE@-

BO 2013
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Anderung der Bauordnung
Stadt Dübendorf

ErläuterungenBO 2017

Standards eingehalten und nachgewiesen werden

9 Diese Sonderbauvorschriften sind nicht anwendbar
für Arealüberbauungen und können auch nicht mit
den Möglichkeiten gemäss Art. 27 und 28 kombiniert
werden.

10 Als Beurteilungsgrundlage filr Bauvorhaben dient
das Quartierleitbild "Flugfeld". Zur Beurteilung der
Bauvorhaben kann ilie Baubehörde ein
Fachgutachten oder ein Modell verlangen.

Hinweisspalte zu Art. 26b

Mit der Sonderbauvorschrift "Aufweftung und

Verdichtung der Zone W4" wird ein Anreizsystem zur

baul ich en Weiterentwickl u ng ge sch affe n.

Soweit die Sonderbauvorsch riften n ichts Be sonde res

regeln, gilt die allgemeine Bau- und Zonenordnung.

Das Dachgeschoss daff durch ein Vollgeschoss ersetzt

werden, wenn Folgendes erfüllt wird:

- besonders gute Einordnung und Gestaltung der
Bauten (gemäss 571 PBG)

- besonders gute Freiraumqualität

- grösserer z u sam m e n h ä n ge n de r G rü n ra u m, we lch e r
für alle Generationen seine VonÜge hat

- Eine Spielwiese kann z.B. sowohlund gleichzeitig
dem Grünraum als auch den Kinderspielplätzen
gernäss Art. 37 Abs. 1 zugerechnetwerden.

- zusätzliche Flächen sind für Wohnzwecke zu nutzen

- Einhaltung und Nachweis der Anforderungen des
jewei t s g ü ltige n M I N E RG I E@-Stan d ard s ode r e i n e r
gl e ichwe ft ige n alte rn ative n Lös u ng.

BO 2013
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Sbdt Dübendorf Anderung der Bauordnung

Erläuterungen

Mehrwertabschöpfung

Der Kanton Zürich veffügt zurzeit über keine
gesetzliche Grundlage zum Ausgleich von
PIa n u ngsmeh rwefie n. I m ne ue n
Ra u m pl a n u ngsgesefz i st e i n M e h rvve rta u sg le i c h vo n
mind. 20 %o festgehalten. Die Anpassung in der
kantonalen Gesetzgebung ist noch ausstehend.
Einige Zürcher Gemeinden schöpfen einen Teil des
Mehnueftes mit vefiraglichen Regelungen ab.

BO 2017BO 2013
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Anderung der Bauordnung
Stadt Dübendorf

Erläuterungen

3 Besondere lnstitute

3.1 Arealüberbauungen

Damit der Aussenring (mit prägenden Raumkanten)
und der lnnenbereich mit einer etwas lockerer
"inneren" Bebauung umgesetzt werden kann, wird im
lnnenbereich bei einer Arealüberbauung kein
zusätzliches VG zugelassen.

Das Gebiet Ftugfetdquartier lnnenbereich (W4) wird
zur klaren Verständlichkeit im Bauzonenplan
definiert.

BO 2017

Art.28
Massvorschriften

1 Diezonengemässen Gebäudelängenbeschränkungen
gelten nicht.

2 Es ist ein zusätzliches Vollgeschoss gestattet, ausser
in den Zonen W2a, unC W2b und im Gebiet
Flugfeldquartier lnnenbereich (W4).

Au sn ützu ngsbonus, M i nergie

3 Werden die Anforderungen des jeweils gültigen
MINERGIE@Standards bei sämtlichen Gebäuden
eingehalten, wird ein Ausnützungsbonus von 10o/o der
zonengemässen Ausnützung gewährt.

4 Werden die Anforderungen des jeweils gültigen
MINERGIE-P-Standards bei sämtlichen Gebäuden
eingehalten, wird ein Ausnützungsbonus von 20o/o der
zonengemässen Ausnützung gewährt.

5 Die Ausnützungszuschläge von Abs. 3 und Abs. 4
sind nicht kumulierbar.

Hinweisspalte zu Art. 28

Sind die Anforderungen an Arealüberbauungen ertüilt

ß 71), gelten folgende Ausnahmen von den

M assvorsch rifte n de r Bauordn u ng :

- Die Aufhebung der Gebäudelängenbeschränkung

dient der freieren Gestaltung der Baukuben, wobei

am Rande des Areals die Mehrlängenzuschläge zur
Anwendung kommen (BO Aft. 19,33).

- Zusätztiches Vollgeschoss. Damit der

Quaftiercharakter auch bei Arealüberbauungen
gewahft bteibt, solldie Geschosszahl nicht wesentlich

BO 2013

Art.28
Massvorschriften

1 DiezonengemässenGebäudelängenbeschränkungen
gelten nicht.

2 Es ist ein zusätzliches Vollgeschoss gestattet, ausser
in den Zonen W2a und W2b.

Au sn ütz u ngsbon u s, M in e rg ie

3 Werden die Anforderungen des jeweils gültigen
MINERGIE@-Standards bei sämtlichen Gebäuden
eingehalten, wird ein Ausnützungsbonus von 10o/o der
zonengemässen Ausnützung gewährt

4 Werden die Anforderungen des jeweils gültigen
MINERGIE-P-Standards bei sämtlichen Gebäuden
eingehalten, wird ein Ausnützungsbonus von 20o/o der
zonengemässen Ausnützung gewährt.

5 Die Ausnützungszuschläge von Abs. 3 und Abs. 4
sind nicht kumulierbar.

Hinweisspalte zu Art. 28

Sind die Anforderungen an Arealüberbauungen erfüllt

(S 71), getten fotgende Ausnahmen von den

M assvorsch rifte n de r Bauord n u ng :

- Die Aufhebung der Gebäudelängenbeschränkung
dient der freieren Gestaltung der Baukuben, wobei

am Rande des Areals die Mehrlängenzuschläge zur
Anwendung kommen (BO Aft. 19,33).

- Zusätzliches Vollgeschoss. Damit der

Q u a rtie rch ara kte r a u ch be i Are al ü be rba u u n ge n

gewahft bteibt, solldle Geschosszahl nicht wesentlich

I
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Erläuterungen

Ergänzung (kein inhaltlicher Zusammenhang mit
vorl iege n de r Rev ision)

BO 2017

erhöht werden (PBG S 72).

Zudem gilt arealintern das nachbarrechiliche
Näherbaurecht gemäss 273 Abs. 3 PBG. Dieses /nuss
für den Fall einer späteren Parzeltierung
gru ndbuch rechtl ich gesichert werden.

Im Ubrigen gelten die Ausnützungsziffern gemäss BO
Att. 19, bzw. Art. 16.

Bei Ertüilung der erhöhten Anforderungen an den
Energie- und Wärmebedart wird ein Bonus in Form
e i nes Au sn ütz u ngszu sch I ags gewäh rt.

BO 2013

erhöht werden (PBG S 72).

Zudem gilt arealintern das nachbanechiliche
Näherbaurecht gemäss 273 Abs. 3 PBG. Dieses muss
für den Fall einer späteren Parzellierung
g ru n d b u ch re c htl ich g e s ich e rt we rd e n.

lm Ubrigen gelten die Ausnützungsziffern gemäss BO
Att.19.

Bei Erfüllung der erhöhten Anforderungen an den
Energie- und Wärmebedaff wird ein Bonus in Form
eine s Au sn ütz u ngsz u sch tags gewäh rt.

Anderung der Bauordnung
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Erläuterungen

4 Ergänzende Bauvorschriften

4.6 Zone mit Gestaltungsplanpflicht

Aufg ru n d d e r to p og rafi sch e n V e rh ä ltn i s se be i m

Bahnhofsgebiet Nord wird eine GP-Pflicht festgelegt.
Somit können gebietsspezifische Vorgaben gemacht
werden. Ats Zielsetzung soll eine hohe Qualität und
tntegration der Bauten und Freiräume in das
bestehende Umfeld entstehen. Um an der
Bürglistrasse reine Wohnbauten zu ermÖglichen,
wird die Beschränkung des Wohnanteils
weggelassen. Beim Einmündungsbereich zur
Alpenstrasse werden mehr als 3 Vol/geschosse
zugelassen, damit dort ein entsprechender
städtebauticher Auftakt ermögticht wird. Da im
n ö rd t i ch e n B e re ich d e r Ü b e rl a n d sfrasse bereifs
längere Gebäude vorhanden sind, wird im Bereich
de s gesta ttu n gsp t an pfl ichtigen G e bietes B a h n h of
Nord die max. Gebäudelänge aufgehoben'

Beim Eingang zur Wangensfrasse soll ein
städtebaulicher Akzent gesetzt werden. Die
Zielvorgaben bezwecken die Belebung und eine
attraktive Gestaltu ng der Wangensfrasse.

Das Gebiet "Eingangstor Wangenstrasse" befindet
sich in der Zone Z3b. ln dieser Zone darf keine
Are al ü berb au u n g e rste llt werde n.

Gemäss $ SO PBG genügt bei einem privaten
Gestaltungsplan die Zustimmung des
Gemeinderafes, sofern nicht das zulässige Mass
ei ne r Are al ü be rba u u ng ü be rsch ritte n wird'

Damit rechtlich eine Mehrausnützung im Rahmen
eines Gestaltungsplanes gesichert wird und die
Zustimmung des Gemeinderates genügt, wird eine
max. Au sn ützu ngsziffer von 165 %o bereits in der

BO 2017

Art. 39a

Die Gebiete Sennenberg (Zene W2e) snd Heehberd

@
G e staltu n g spl a n pfl ic ht

1 Für die im Zonenplan speziell'bezeichneten Gebiete
ist ein Gestaltungsplan zu erarbeiten.

2 Für den Gestaltungsplan Bahnhof Nord gelten

. fölgende Ziel- und Bebauungsvorgaben:

- hohe Qualität und gute lntegration der Bauten und
Freiräume in das bestehende Umfeld und in die
topografischen Verhältnisse

- in der ersten Bautiefe an der Bürglistrasse sind, mit
Ausnahme des Einmündungsbereichs zur
Alpenstrasse; maximal 3 Vollgeschosse mit einem
Dachgeschoss zulässig. Es gilt kein max.

Wohnanteil.

- entlang der Überlandstrasse gilt keine max.
Gebäudelänge.

3 Für den Gestaltungsplan Eingangstor
Wangenstrasse gelten folgende Ziel- und
Bebauungsvorgaben:

- Anordnung von publikumsorientierte Nutzungen und

Dienstleistungen im Erdgeschoss

- benutzerfreundliche und ättraktive Gestaltung der
Vorplätze mit hoher Aufenthaltsqualität und Bezug
zum Strassenraum

- Setzung eines städtebaulichen Akzentes

- es gih eine max. Ausnützungsziffer von 165 Vo

-es ist eine maximale Gebäudehöhe von 25 m

BO 2013

Art. 39a

Lärmschutz

Die Gebiete Sonnenberg (Zone W2c) und Hochbord

(Zone 24 und lG3) werden mit der

GestaltungsplanPflicht belegt.

Anderung der Baubrdnung
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Erläuterungen

Bauordn u ng festgelegt.

ret = gemäss Reyislbn Hochbord

BO 2017

zulässig

Hinweisspalte zu Art. 39a

Aebieten t'bersehritteni se dass deren Einhaltang mit
einem Gestaltangsplan naehgewiesen we-den muss, ln
Gebiet Heehberd diett die Ges'altangsplenpflieht
?udem der gu+en Aas
W
Die Einhaltung der Lärmschutzverordnung ist bei allen
G estaltu ngspläne n n achz uwe ise n.

Die Vorgaben zum Bahnhof Notrd bezwecken eine hohe
Qualität und lntegration der Bauten und Freiräume in
das bestehende IJmfetd, beim Eingangstor
Wangenstrasse die Belebung und eine attraktive
G e staltu n g de r Wa n ge nsfrasse.

Im Gebiet Nord wird aufgrund der topographischen
Verhältnisse sowie eines städtebaulich guten
Übergangs z.um bestehenden Wohnquartier die
zulässige Vollgeschosszahl auf 3 reduzieft. Zum Auftakt
der Wangensfrasse ist ein städtebauticher Akzent zu
setzen.

Gernäss Art. 16c, Abs. 1 und 3 wird der Grenzbau
ermöglicht und Wohnnutzungen im Erdgeschoss
Richtung öffentlicher Raum verhindefi.

BO 2013

Hinweisspalte zu Art. 39a

Die massgebenden Grenzwerte der
Lärmschutzverordnung werden in den genannten
Gebieten überschritten, so dass deren Einhaltung mit
einem Gestaltungsplan nachgewiesen werden muss. Im
G e b iet H och bord d ie nt d ie G e sta ft u n g sp Ia n pfl ic ht
zudem der guten Ausgestaltung der möglichen hohen
städtebaulichen D ichte n.

Anderung der Bauordnung
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